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Unternehmensfinanzierung 

KfW-Sonderprogramm 2020: 
KfW-Unternehmerkredit (037/047), 
ERP-Gründerkredit – Universell mit Haftungsfreistellung (075/076), 
Direktbeteiligung für Konsortialfinanzierung (855): 
Anpassung der Förderbedingungen für Einzelfälle 
(Unternehmen, die am 31.12.2019 in Schwierigkeiten waren, und diesen 
Status zumindest zeitweise wieder verloren haben) 

Die EU-Kommission hat die beihilferechtliche Grundlage für das KfW-Sonderprogramm 2020 

hinsichtlich der Anforderung, ob und wann ein zu förderndes Unternehmen ein Unternehmen in 

Schwierigkeiten sein darf, neu interpretiert.  

Auf dieser Basis ist es uns möglich, in Einzelfällen Unternehmen zu begleiten, die zwar zum 

31.12.2019 in Schwierigkeiten waren, nach dem Stichtag aber wieder gesundet sind und damit 

nicht mehr die Kriterien des Art. 2 Nr. 18 AGVO erfüllten. 

Voraussetzungen 

Unter folgenden Voraussetzungen nehmen wir zukünftig Anträge für Kredite von Unternehmen 

entgegen, die am 31.12.2019 Unternehmen in Schwierigkeiten waren und am 23.03.2020 (Start 

"harter" Lockdown in Deutschland) diesen Status nicht mehr hatten: 

 Sie legen unter Beifügung entsprechender Nachweise dar, seit wann und aus welchen 

Gründen das Unternehmen am 23.03.2020 kein Unternehmen in Schwierigkeiten mehr war. 

 Sie geben die Bestätigungen zu dem angepassten Stichtag für die Programme 037, 047, 075, 

076 gemäß der Anlage "Ergänzende Angaben Sondermaßnahme Corona-Hilfe – Einzelfall-

entscheidung gesundete Unternehmen" (Formularnummer 600 000 4537) bzw. für das 

Programm 855 gemäß der Anlage "Bestätigung – Gesundete Unternehmen Sonderprogramm 

"Direktbeteiligung für Konsortialfinanzierung" (Formularnummer 600 000 4536) ab. Das heißt: 

Das Unternehmen weist zum 23.03.2020 geordnete wirtschaftliche Verhältnisse auf, die 

Hausbank bzw. Konsortialbank hat keine Kenntnis von: 

o ungeregelten Zahlungsrückständen des Antragstellers von mehr als 30 Tagen,  

o bestehenden Stundungsvereinbarungen, die auf bonitätsbedingte Tilgungsaussetzungen 

zurückzuführen sind und deshalb den Verlust der Kreditwürdigkeit bedeuten sowie  

o materiellen Covenantbrüchen, die ebenfalls den Verlust der Kreditwürdigkeit bedeuten. 

 Zum Zeitpunkt der Antragstellung: Kommt die Bank bzw. der Konsortialpartner im Rahmen 

ihrer bzw. seiner bankinternen Bewertung auf Basis der wirtschaftlichen Verhältnisse des Unter-

nehmens per 23.03.2020 zum Ergebnis, dass das Unternehmen 

o in der Lage ist, die zur Abdeckung der Krise aufzunehmenden Kredite zu tragen und 

o nach der Krise unter der Annahme einer sich wieder normalisierenden wirtschaftlichen 

Gesamtsituation nach spätestens 3 Monaten auch über den 31.12.2020 hinaus weiter 

überlebensfähig ist und damit in der Lage ist, angemessene Anschlussfinanzierungen 

aufzunehmen. 
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 Zum Antragszeitpunkt wird eine maximale 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit von 10 % nicht 

überschritten. 

 Die Hausbank/der Konsortialpartner hat zum Zeitpunkt der Antragstellung sämtliche zuvor  

gebildete Einzelwertberichtigungen aufgelöst. 

 Die Hausbank/der Konsortialpartner hat bereits vor Antragstellung bei der KfW in ihrem bzw. 

seinem Hause eine positive Kreditentscheidung herbeigeführt. 

 Die Hausbank/der Konsortialpartner ist bereit, mindestens folgende Strukturelemente im 

Rahmen der Finanzierung zu akzeptieren/zu vereinbaren: 

o Mindestens gleichrangige Partizipation des KfW Kredits an allen mit weiter Zweckerklärung 

für das Gesamtengagement des Finanzierungspartners bestellten Sicherheiten. 

o Verpflichtung zum Offenhalten von Kreditlinien des Finanzierungspartners bis zum Ende 

der Kreditlaufzeit. 

o Weitere Strukturelemente können individuell im Rahmen der Kreditprüfung beauflagt werden. 
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Service-Informationen 
Die neuen Formulare können ab sofort im Archiv Ihres Partnerbereichs unter www.kfw.de/partnerportal 

heruntergeladen werden. 

Alternativ können Sie die Dokumente ab Gültigkeit über den zentralen Bestellservice der KfW beziehen: 

Zentraler Bestellservice:  Servicenummer: 0800 539 9001 – kostenfreie Rufnummer; 

    E-Mail: bestellservice@kfw.de 

KfW-Bestellnummer 
Produkt-
Nummer 

Dokument Bezeichnung Stand 

600 000 4537 
037/047/ 

075/076 
Formular 

Ergänzende Angaben 

Sondermaßnahme Corona-Hilfe – 

Einzelfallentscheidung gesundete 

Unternehmen 

09/2020 

600 000 4536 855 Formular 

Bestätigung – Gesundete Unternehmen 

Sonderprogramm "Direktbeteiligung für 

Konsortialfinanzierung 

09/2020 

 

Ihre Fragen beantworten Ihnen gerne die Beraterinnen und Berater unseres Infocenters von 

Montag bis Freitag unter folgenden kostenfreien Rufnummern: 

 Unternehmensfinanzierung (08.00 - 18.00 Uhr): 0800 539 9001 

 

http://www.kfw.de/partnerportal
mailto:bestellservice@kfw.de

